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V E R O R D N U N G über Abvrasseranlagen

( Kana I i s at ions -Verordnung )

A. Allgemeine Bestimmungen

Art.1

Die Gemeinde Greifensee erlässt nach Mass-
gabe der Bundesgesetzgebung über den Gewäs-
serschutz, gestützt auf die kantonale Gewäs-
serschutzgesetzgebung sowie auf das Gesetz
über das Gemeindev/esen, diese Verordnungt
über die Abwasseranlagen. Sie gilt für das
ganze Gemeindegebiet.

ArL- 2

lDi" c"*"inde erstellt, unterhäl-t und be-
treibt zur Ableitung und Reinigung der Ab-
wässer ein öffentliches Kanalisationsnetz
mil den zugehörigen Reinigungsanlagen. sie
passt diese Einrichtungen den Forderungen
eines zeitgernässen Gewässerschutzes an.

2Der Ausbau der kommunalen Abv/asseranlagen
erfolgt im Rahmen des jeweils geltenden,
vom Regierungsrat genehmigten generellen
Kanalisationsprojektes etappenweise nach
Massgabe der Erschliessungsplanung oder, wo
eine solche feh1t, des öffentlichen Bedürf-
nisses. Für Sanierungsleitungen gJ-lt das
Bauprogranm gemäss dem vom Regierungsrat ge-
nehmigten kornmunalen Abwassersanierungsplan
im Rahmen des Finanzplanes der Gemeinde.

Art. 3

IDi" A,rf=i.ht über Bau, Betrieb und Unter-
halt der öffentlichen und privaten Abwasser-
anlagen obliegt dem cemeinderat.

Grundlage und
Geltungsbereich
der Verordnung

Aufgaben der
cemeinde

Abwasseranlagen

Bauprogranrn

Aufsicht

cemeinderat
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Rechtsgrundl agen

Delegation

Kanalisationsnetz Art. 4

Begriffe

Hauptleitungen Art.5

Finanzierung durch
die Gemeinde

)-Die Aufsicht richtet sich nach den Vor-
schriften dieser Verordnung. Vorbehalten
bteiben abweichende Bestimmungen in Verein-
barungen mit anderen Gemeinden sowie beson-
dere Anordnungen der kantonalen Behörde.

3Der cemeinderat ist befugt, im Rahmen der
Vorschriften der Gemeindeordnung einzelne
Geschäfte oder Geschäftszweige einern be-
sonderen Ausschuss oder einzelnen Verwal-
tungsorganen zur selbständigen Erledigung
zu übertragen oder zur Begutachtung be-
stirunter Fragien unselbständige Konmissj-onen
einzusetzen oder Fachleute beizuziehen. o

Die von der Gemeinde erstellten oder über-
nommenen Kanäle bilden das öffentliche Ka-
nalisationsnetz. Die einzelnen Kanäle wer-
den wie folgt eingeteilt:
- Hauptleitungen (öffentliche Kanäle)
- Nebenleitungen
- San.ierungsleitungen
- Grundstück-Anschlus sleitungen
- Grund- und Fall-Leitungen
Die Einteil-ung der Kanäle erfolgt im Rah-
men der nachfolgenden Bestirunungen durch
den Gemeinderat.

'I*Hauptleitungen sind die wichtigsten Lei-
tungen des Kanalisationsnetzes. Sie wer-
den durch die Gemeinde erstel1t. Der Ge-
meinderat bestimnt, welche Leitungen öf-
fentl-iche Kanäle sind. Vorbehalten blei-
ben die Festlegungen des Erschliessungs-
planes.

t-Hauptleitungen werd.en in der Regel durch
die Gemeinde finanziert, sovreit die Kosten
nicht durch Bundes- und Staatsbeiträge und
Abgaben der Grundeigentümer gedeckt werden

0)



G

3Das Quartierplanverfahren und die baurecht-
lichen Vorschriften über die Tragung der Er-
schliessungskosten bleiben vorbehalten.
A-Wünschen Private die vorzeitige Erstellung
einer Hauptleitung, für deren Bau ein hin-
reichendes öffentliches Interesse noch nicht
besteht, so kann sie verweigert oder unbe-
schadet der Abgabepflicht von einer angemes-
senen Kostenbeteiligung der interessierten
Privaten abhängig gemacht werden.
q-Hauptleitungen werden in der Regel im öffent-
Iichen Strassengebiet oder in dem für öffent-
liche Strassen bestimmten Gebiet (innerhalb
Baulinien) verlegt.
6"In besonderen FäIlen, namentlich wenn eine
rationellere Anlaqe der Kanalisationsstränge
dies erfordert oder a1s zweckmässig erschei-
nen lässt, kann die Gemeinde auch Kanäle in
privatem Grund ausserhalb der Baulinie er-
stellen. Ist eine Verständigung mit den Grund-
eigentümern nicht möglich, so ist das Enteig-
nungsverfahren durchzuführen.
'7'Durchleitungsrechte sind im Grundbuch einzu-
tragen; Kanäle im Baulinienbereich sind ge-
mäss den einschlägigen eidgenössischen und
kantonalen Vorschriften im Grundbuch anzumer-
ken.

Art. 6

'I'Nebenleitungen sammeln die Abv/ässer in den
Quartieren und führen sie der öffentlichen
Kanalisation zu.

-3-

Finanzierung durch
Grundeigentümer

Besondere Interes-
senbeiträge

Anlage der Kanä1e
im Strassengebiet

Privatland

Durchl e itung s re cht

l.Iebenle itunqen

{a

Begriff

)-Die tlebenleitungen sind durch die Eigent'ümer Bauträger
der anzuschliessenden Grundstücke zu erstel- Techn. Anforderungen
Ien. Vorbehalten bleibt das Recht der Gemein-
de, diese Leitungen selbst zu erstellen (S 15
Abs. 3 Einführungsgesetz zum Gewässerschutz-
gesetz). Die Leitungen haben den gleichen
technischen Anforderungen zu genügen wie die
öffentlichen Kanä1e. Der Gemeinderat genehmigt
die Projekte und beaufsichtigt den Bau.
?"Die Baukosten der Nebenleitungen si-nd grund- Finanzierung
sätzlich vollumfänglich von den Eigentämern
der anzuschliessenden Grundstücke zu tragen.
I=Wird auf Verlangen der Gemeinde eine Neben- Mehrkosten bei
lej-tung im öffentlichen Interesse grösser di- Mehrkaliber
mensioniert, so werden die Mehrkosten von der
Gemeinde übernommen.
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E igentumsübertra-
gung

Sanierunqs 1e itungen

Begriffr Baupflicht

Grundstückentwäs- Art. 8

serung, Beqriffe

Grundstück-An-
schlussleitung

Grundleitungen

Fa11-Leitungen

SNebenleitungen sind mit ihrer Abnahme durch
besonderen Beschluss des Gemeinderates in das
Eigentum der Gemeinde zu überführen. Die Ueber-
nahme erfolgt unentgelttich. Sie entbindet die
crundeigentümer nicht von der Leistung ausste-
hender Kostenanteile. Der Gemeinderat regelt
die Einzelheiten. Die Bestimmungen dieser Ver-
ordnung betreffend die Ausgestaltung von Grund-
stückentwässerungen gelten zufolqe dieser Ueber-
nahmepflicht auch sinngemäss für Anschlüsse an
Nebenleitungen.

Art. 7

Is.ni-"rurrgsleitungen dienen der abwassertech-
nischen Sanierung von Ortsteilen, Weilern'
Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone.
Der Gemeinderat bestimmt, welche Sanierungs-
leitungen als öffentliche KanäIe erstellt
werden. Als öffentlich gelten in jedem FaIl
Kanäle, für welche die Baupflicht gemäss kan-
tonaler Gesetzgebung bei der Gemeinde liegt.
)'Im übrigen gelten die Bestirunungen dieser
Verordnung betreffend öffentliche Kanäle und
Nebenteitungen sinngemäss.

o

lGrundstück-Anschlussleitungen heissen die
Kanäle zwischen öffentlichen Kanälen, Ne-
benleitungen oder Sanierungsleitungen einer-
seits und der ersten Reinigungsöffnung der
Grundstückentwässerunq in Hausnähe resp.
innerhalb der Gebäude anderseits. Sie dienen
der Abwasserableitung einzelner Häuser oder
kleinerer Häusergruppen.
)'Grundleitungen sind die übrigen irn Erd-
oder Fundamentbereich verlegten Leitungen
der Grundstückentwässerung. Sie führen die
Abwässer der Anschlussleitung zu.

3Frll.itrrrgen führen durch ein oder mehrere
ceschosse. Sie werden über Dach entlüftet.
Sie führen die Abwässer den Grundleitungen
ztt.
4Grundstück-Anschlussleitungen, Grund- und
Falleitungen sind von den Grundeigentümern
auf eigene Kosten zu erstellen und zu be-
treiben.

[)

F j-nanzierunq
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Art. 9

'I-Die cemeinde kann auf Begehren oder mit
zustimmung der Berechtigten auch private
Ab\"Iasseranlagen, die öffentlichen Interes-
sen dienen, übernehmen.
)-Die Bestimmungen der Baugesetzgebung so-
wie die Inanspruchnahme des Enteignungs-
rechts durch die Gemeinde bleiben vorbe-
halten.

Uebernahme privater
Anlaqen

Oeffentliches In-
teresse

Rechtsvorbehalt

Unterhalt

Kostentragung
@

{,)

Art. 10

loi. .rron der Gemeinde erstellten und
übernommenen Kanäle, Regenbecken u.s.w.
sowie die zentralen Reinigungsanlagen
sind durch die Gemeinde, die privaten
Abwasseranlagen durch die Grundeigen-
tümer zu unterhalten und zu reinigen.
Die Kosten tragen die Pflichtigen.
2st.11t die Aufsichtsbehörde fest, dass uebelstände
Bau, Betrieb oder Unterhalt von Abwas-
seranlagen nicht ordnungsgemäss erfol-
gen, sind unverzüglich die erforderlichen
Massnahmen vorzukehren, wie insbesondere
Fristsetzung zur Schaffung des vorgeschrie-
benen zustandes, Ersatzvornahme, Sicherungs-
massnahmen, Verwaltungszwang etc. (vgl.
S 9 - ft EG zum GSchG) .

Art. 11 Le itung s kata s ter

lDer cemeinderat lässt einen Kataster
der öffentlichen Kanalisation und der
daran angeschlossenen privaten, ausser-
halb der Gebäude liegenden Abwasseran-
l-agen erstellen und nachführen.
2Die Gr.rnd"igentümer sind verpflichtet'
die hiefür notwendigen Angaben zu machen
und a1lfä11i9 notwendige Erhebungen auf
ihren Liegenschaften zu dulden. Dabei
entstehender Schaden ist zu vergüten.
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Anschlu ssDf licht B. Abwasserbeseitigung privater Liegenschaften

I. Anschl usspfl- icht
Obligatorium

Bei künstlicher
Hebung

Abflu sslose Gruben

Gruben für tie-
rische Jauche

Grubenen t l eeruncr

Rechenschaft

Landw. Verwertungt

Art. 12

IDie Anschlusspflicht richtet sich nach
der eidgenössischen und kantonalen Ge-
wässerschutzgesetzgebuns (1) - (3).

2Die Anschlusspfticht besteht auch dann,
wenn die Abwässer künstlich gehoben wer-
den müssen.

Art.13

Das Erstelfen abf1uss1oser Abwassergruben
j-st nur in den von der eidgenössischen
und kantonalen Gewässerschutzgesetzgebung
zugelassenen Fällen gestattet und bedarf
der Bewilligung des Amtes für Gewässer-
schutz und Wasserbau.

Art. I4

Die Erstellung abflussloser Gruben zur
Aufnahme tierischer Jauche bedarf der
Bewilligung des Amtes für Gewässerschutz
und wasserbau.

Art. 15

lu.i .bfto=slosen Gruben für nicht land-
wirtschaftllche Liegenschaften ist der
Gesundheitsbehörde Rechenschaft zuhanden
des Amtes für Gewässerschutz und Wasser-
bau abzuqeben. durch wen und wohin die
Abgänge beseitigt und wie sie unschädlich
gemacht werden.

2Die landwirtschaftliche verwertung der
Grubenabgänge setzt eine genügend grosse'
geeignete Austragungsfläche voraus.

0'

0
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Art. 16

1-V'Iird durch den Neubau eines öffentlichen
Kanals die Anschlussmöglichkeit für beste-
hende Gebäude geschaffen, so hat der An-
schluss mit dem Bau des Kanals oder läng-
stens i-nnert sechs Monaten nach seiner VoII-
endung zu erfolgen. Bei Kanalbauten im öff-
entlichen Strassengebj-et muss die Grund-
stücksanschlussleitung, soweit sie im Stras-
sengebiet verläuft, gleichzeitig erstellt
werden.

Der Gemeinderat kann bei säumigen Grund-
eigentümefn nach vorgängig erfolgter, unbe-
achteter Mahnung Ersatzvornahme anordnen.
)-Dieselben Anschlussfristen gelten bei An-
schlussmöglichkeit an nicht öffentliche Ka-
nalisationen. Einigen sich die Beteiligten
über die Höhe des Mitbenützungsbeitrags
nicht, so hat der zum Anschluss verpflich-
tete innert der nlimlichen Frist das Schät-
zungsverfahren gemäss $ 16 des Einführungs-
gresetzes zum Gewässerschutzgesetz einzufei-
ten.

Art. 17

Die Anschlusspflicht erstreckt sich, soweit
di-ese Verordnung nichts anderes bestimmt,
auf alle dem Entwässerungskonzept entsprechen-
den Abwässer gemäss Art. 18 - 23.

II. Art der Ableitung und Vorbehandlung der
Abwässer

Art.18

1oI" sah*ntzvrasser im Sinne dieser Verordnung
gilt alles in irgendwelcher Form gebrauchte
Wasser aus Wohnhäusern, Gewerbe- und Indu-
striebetrieben, Schwimrnbädern usw., das vor
seiner Einleitung in ein Gewässer behandelt
werden muss, damit es den Anforderungen der
eidgenössischen Verordnung über Abwasserein-
Ieitungen vom 8. Dezember I975 entspricht.

Anschlussfrist

Bei Anschluss an
öffentlichen
Kanal

Bei Anschluss an
Privatleitunqen

Umfanq der An-
schlusspflicht

Begriff des Ab-
wassers

Schmutzwasser

,c
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Ungebrauchtes Ab-
wasser

Trennsystem

Getrennte Anschluss-
leitungen

Aus scheidungsbefug-
nis

Bodenabläufe
Unterniveauqarag en

Mischsvstem

Gemeinsame An-
schlussleitung

Beseitigung von
Sickerwasser

)"A1s ungebrauchtes Abwasser wird das übri-
ge Abhrasser bezeichnet, dessen Ableitung
im Interesse der öffentlichen Gesundheits-
pflege oder sonst des öffentlj-chen $lohls
liegt, wie Meteorwasser (Schnee- und Re-
genwasser), abgehendes wasser von Brunnen
und der Wasserversorgung, oberflächlich
zutagetretendes Quellwasser, das nicht Brun-
nen oder der Wasserversorgung zugeleitet
wird, Sickerwasser usw. Das Fassen und Ab-
leiten von Grund-, Ouel1- und Sickerwasser
bedarf einer Be\"rilligung des Amtes für Ge-
wässerschutz und wasserbau.

Art.19
1*fn Gebieten, wo besondere Kanä1e für das
Schmutzwasser und für das ungebrauchte Ab-
wasser (Meteorwasser usw.) bestehen, sind
diese je durch besondere Anschlussleitun-
gen den entsprechenden Kanä1en zuzuführen.
2Der Gemeinderat entscheidet in Grenzfäl-
len nach Rücksprache mit dem Ant für Gewäs-
serschutz und wasserbau, welche Abwässer
an die Schmutzwasserleitungen anzuschlies-
sen sind.
3Bodenabläufe in Gebäuden sowie Unterni-
veaugaragen sind im Trennsystem an die
Schmutzwasserkanalisation anzuschliessen.

Art.20
1*Beim Mischsystem ist für das Schmutzwas-
ser und das ungebrauchte Abwasser eine ge-
meinsame Grundstück-Anschlussleitung zu
erstellen.
2si.k"r*.="er ist beim Mischsystem nicht der
Kanalisation zuzuführen, sondern in öffent-
liche Gev/ässer oder Drainagen abzuleiten
oder zu versickern, wo dies technisch mög-
tich und rechtlich zulässig ist. Vorbehal-
ten bleibt die Bewilligung des Amtes für Ge-
wässerschutz und Wasserbau gemäss den gesetz-
lichen Bestimmungen.

0""

0
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Art.21

lDer cemeinderat kann die Abnahme grösse-
rer Mengen wenig- oder unverschmutzter Ab-
wässer (Kühlwasser usw.) aus industriellen
und gewerblichen Betrieben verweigern.
2u.11"r, auf einer Liegenschaft grössere Ab-
wassermengen stossweise an, kann der Gemein-
derat anordnen, dass Massnahmen zum Ausgleich
des Abflusses getroffen werd.en.

Verweigerung der
Abwasserabnahme

Unverschmutzte Ab-
wässer

Spitzenmenqen

Schädliche Abwäs-
ser und Abqänqe

Beschaffenheit

Unzulässige Ein-
leitungen

i 0 Art. 22

,'0

1^Die der öffentlichen Kanal-isation zuzulei-
tenden Abv/ässer müssen so beschaffen sein,
dass sle weder die Anlageteile der Kanali-
sation und der zentralen Abwasserreinigungs-
anlage schädigen, noch deren Betriebr Un-
terhatt und Reinigung erschweren oder die
tierischen und pflanzlichen Lebewesen im Vor-
fluter gefährden oder zerstören, bzw. des-
sen Nutzung zu Trinkwasserzv/ecken in Frage
stellen. Massgebend ist die eidgenössische
Verordnung über Abwassereinleitungen vom
8. Dezember 1975.
)-Unzu1ässig ist namentlich die direkte oder
indirekte Einleitung von:

a) Gasen und Dlimpfen
b) infektiösen, giftigen, feuer- und explo-

si-onsgefährlichen oder radioaktiven Rück-
ständen

c) geruchsbelästigenden oder stark färben-
den Stoffen

d) Abwässern aus Aborten ohne Wasserspü-
Iung, Jauche aus Ställen und Miststöcken,
Abflüssen aus Futtersilos und Kompost-
haufen sowie Abffüssen mit Resten von
Pflanzenschutzmitteln ( Spritzmittel-
brühen)

e) Stoffen aller Art, die in der Kanalisation
zu Verstopfungen oder zu einer vermeid-
baren Erhöhung der Versclunutzung Anlass
geben können, wie z.B. Sand, zementmilch,
Schutt, Kehricht, Asche, Schlacken, Kü-
chenabfä1le, MetzgereiabfäIIe, Lumpen,
Rückstände aus Schlammsammlern, Klärgru-
ben, Fett- und oelabscheidern usw.
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f) dickflüssigen, breiigen und schlammigen
Stoffen, wie z.B. Farben, Bitrnnen, Teeren
usw.

g) Oelen und Fetten
h) grösseren Mengen von FIüssigkeiten, die eine

Temperatur von über 40" Celsius aufweisen
i) sauren oder alkalischen Flüssigkeiten mit

einem pH-V'Iert von weniger als 6.5 oder mehr
als 9.

k) Abwässer aus Schwimmbädern mit Resten von
Desinfektionsmitteln in unzulässigen Kon-
zentrationen

3In Zweifelsfäl1en entscheidet der Gemeinderat
aufgrund eines Gutachtens und nach Rücksprache
mit dem Ant für Gewässerschutz und wasserbau.

Zweifelsfä11e

Gewerbliche und in- Art. 23
dustrielle Abwässer

Grundsätze

Anforderungen

Vorbehandlung

Vorbehandlungs-
anlagen

Bewilligungs-
widerruf

0'l

1-Für gewerbliche und industrielle Betriebe
gelten die Grundsätze der eidgenössischen
cewässerschutzgesetzgebung (4 )

)-Abwässer aus gTewerblichen und industriellen
Betrieben dürfen nur der Kanalisation zuge-
leitet werden, wenn sie den Anforderungen von
ArL. 22 genügen und in der zentralen Abwas-
serreinigungsanlage ohne besondere Einrich-
tungen hinreichend gereinigt werden können.
3I"t 

"irr" Vorbehandl-ung angezeigt, so er-
sucht der Gemeinderat das Amt für Gewässer-
schutz und V'Iasserbau um Stellungnahme und
um Anordnung der erforderlichen Massnahmen.
Die Vorbehandlung der Abwässer erfolgt arn
Entslehungsort auf Kosten des Verursachers
(2.8. durch Entgiftung, Desinfektion, Neu-
tralisation, Abkühlunq usvr. ) .
L'Die Pläne für die Vorbehandlungsanlaqen
sind der Gemeinde zuhanden des Antes für
Gewässerschutz und Wasserbau einzu::eichen.
Dieses kann das Projekt auf Kosten des Ge-
suchstellers durch das kantonale Gewässer-
schutzl-aboratorium oder durch eine neutra-
le Ste1le begutachten lassen.
5Eine erteilte Bewilliqung für die Einlei-
tung industrieller oder gewerblicher Abwäs-
ser kann im Einvernehmen mit dem Amt für
Gewässerschutz und Wasserbau entschädigungs-
los aufgehoben oder an strengere Bedingungen

$r
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geknüpft werden, wenn sich die Vorbehand-
lung als zu wenig wirksam erweist oder
sich sonst Uebelstände einstellen.

ArE- 24

1'Abwässer aus Garagen, Garagenvorplätzen.
Autowaschplätzen, Tankstellenvorplätzen,
Parkplätzen und Strassen sowie aus lVerk-
stätten mit MineralöIanfall sind je nach
Herkunft und kommunafem Entwässerungssy-
stem in der Regel gemäss folgendem schema
abzuleiten:

MA = Ableitung unter Einschaltung
von Mineralölabscheidern

SS = Ableitung unter Einschaltung von
Schlammsarunlern mit Tauchbogen

(--)= Anschluss nicht gestattet

Abvrässer mit
üiierätEIäiEatt

0

,0

Kommunales
Entwässerungs-

system

Anschluss an:

Trenn-
system

Misch-
sy-
stem

I
tr
CJ

a
o
d
F
N
.tJ
t
I
o
(/)

bl'

t
.{J
..t
C)
r-t

t.trprooo()oglrdo
F blft{tr5
O t.-r
O.lJq{
.tJ ...1 t{()a)0
E.-r >

I
}{
o
o
a
rü E''3C
o .lJ
|/)'A..t cJ
Err

Gewerbliche Garagen ink1. Vorplätze und
Waschplätze, Werkstätten mit Mineralöl-
anfal1, Tankstellen im Ausschankbereich MA (--) MA

Nicht gewerbliche Waschplätze (im Trenn-
systemgebiet mit separater Entwässerung
und wenn möglich überdeckt). Unterni-
veaugaragen, Garagen ohne Vorplätze cc (--) cc

Befestigte Vorplätze von Einstellgara-
gen, die nicht als Waschplatz dienen
(kein Wasseranschluss) (--) MA cc

Private und öffentliche Strassen sowie
befestigte Parkplätze (--) SS SS
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Minera 1ö 1ab sche ider

Ablauf auf öffent-
lichen Grund

Ablauf auf unbe-
festigte Flächen.

Besondere Schutz-
mässnahmen 

-
Motorfahrz eugpflege

Tankanlagen und
Gebindelager

Schädliche Abgänge Art. 26

Grundsatz

Stepalbehä1ter

t-Die Iqineralölabscheider sind nach den Vor-
schriften der Direktion der öffentlichen Bau-
ten über den Einbau, die Dimensionierung und
die Ausbildung von Mineralölabscheidern vorn
29. Dezember 1955/3. März 1976 resp. allfä1-
liger Nachfolgevorschriften auszulegen und zu
unterhalten.

Wo die Verhältnisse dies erfordern, kann der
Gemeinderat auf Anordnung des Amtes für Ge-
wässerschutz und Wasserbau den Einbau von Mi-
neralölabscheidern mit weitergehender Ab-
scheidewirkung verlangen.
3Durch bauliche Massnahmen ist zu verhindern,
dass Abwasser von privaten Park- oder Garage*
vorplätzen auf öffentliches Strassengebiet ab-
fliessen kann.
A'Abwässer von Waschplätzen dürfen zudem nicht
auf unbefestigte Flächen abfliessen.

Art. 25

IDas waschen von Motorfahrzeugen und das Ab-
spü1en mit RohöI und dergleichen von Maschi-
nen und Geräten darf nur auf den dafür vorge-
sehenen Plätzen erfolgen.
t-Bei Tankanlagen und Gebindelager für Benzin,
Oel, Säuren und Laugen usw. sind die Bestim-
mungen des Bundes (eidgenössische Technische
Tankvorschriften, TTV) und des kantonalen Ge-
wässerschutzrechts zu beachten.

frr

0)r
1rabgänge, die nicht der öffentlichen Iianali-
sation zuqeführt werden dürfen (Art. 22) , sj-nd
auf eine andere gesetzeskonforrne Art zu be-
seitigen.
)-stapelbehälter sind genügend gross zu bemes-
sen und so anzulegen und. zu betreiben, dass
die Umgebung weder belästigt noch gefährdet
wird. Vorbehalten bleibt die Bewill-iqung des
Amtes für Gewässerschutz und Wasserbau.
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-Solange die Abwässer nicht einer zentralen Uebergangslösung
Abwasserreinigungsanlage zugeführt vrerden
können, sind vor jeder Einleitung von verun-
reinigtem Abwasser in das Kanalnetz oder in
öffentliche Gewässer oder Drainagen als zeit-
lich begrenzte Uebergangslösungen Einzelrei-
nigungsanlagen einzubauen. Bei Neu- und Um-
bauten ist eine Bewilligung des Amtes für
Gewässerschutz und Wasserbau erforderlich,
welches über die Art der Reinigung und der
Beseitigung der Abwässer entscheidet.
)-Ist bei Bauten ausserhalb der Bauzone der Dauerlösung
Anschluss an eine zentrale Abwasserrej-nigungs-
anlage nicht mögIich, so bestirunt das Amt
für Gewässerschutz und Wasserbau über die
Art der Reinigung und Ableitung resp. die
anderweitige Beseitigung der Abwässer im
Rahmen der gesetzlichen Bestinmungen.

Art- 28 Einführung
Schwemmsystem

1-Wo die Abwässer einer zentralen Abwasser-
reinigungsanlage zugeführt werden, sind sie
ohne Ej-nzelreinigungsanlage (2.B. Klärgru-
be) direkt in die öffentl-iche Kanalisation
abzuschwemmen.
)-Bestehende private Einzelreinigungsanla-
gen sind auf Kosten des Grundeigentümers
gesundheitspolizeilich einwandfrei auszu-
schalten; der Gemeinderat trifft die erfor-
derlichen Anordnungen.
?-Einrichtungen für die Vorbehandlung der Ab-
wässer sind beizubehalten.

Art. 29

Art. 27

Jede andere Art der Abwasserbeseitigung als
der Anschluss an das öffentliche Kanalnetz und
an die zentrale Abwasserreinigungsanlage be-
darf der Bewilligung des Amtes für Gewässer-
schutz und Wasserbau.

Einzelreinigung
häuslicher Abwässer

Direkte Abschwem-
mun9

Anpassung bestehen-
der Anlagen

Beibehaltung von
Vorbehandlunqen

Abwa s sere inlei tung
in Gewässer oder
Versickerung

0
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Bewilligungspflicht

Anschlussgesuch

Baugesuch, Techn.
Nachweis der Entwäs-
serung

Ge suchsunterl agen

Schriftliches Ge-
such

UnvollstänSige
Gesuche

Grabarbeiten in
Strassengebiet

Verzicht auf plan- Art. 32

vorlaqe
Anschluss bei Kanal-
bauten

Anschluss bei
Kanalbau

III. Bevrilligungsverfahren

Art. 30
1*Für die Erstellung. Erweiterung oder Aende-
rung einer an die öffentliche Kanalisation
anzuschliessendenrbzw. angeschlossene pri-
vaten Abwasseranlage ist belm Gemeinderat
die Beutilligung einzuholen. Bei nicht anzu-
schliessenden Liegenschaften resp. Einzel-
reinigungsanlagen ist dem Gemeinderat ein
Gesuch zu Handen des Amtes filr Gewässer-
schutz und Wasserbau einzureichen.
t-Bei Neubauten sowie bei bewilligungspflich-
tigen Aenderungen an bestehenden Ab!'/asser-
anlagen, die mit baulichen Veränderungen
verbunden sind, ist bei der Baueingabe der
technische Nachweis zu erbrlngen, dass eine
gesetzeskonforme Entv/ässerunlt mög1ich ist.

Art. 31

lDas Gesuch ist schriftlich einzureichen und
hat bei gewerblichen und industriellen Be-
trieben Aufschluss über die Art und l'lenqe
sowie in SonderfäIlen über den zeitlichen
Verlauf des Ablaufs der Abwässer zu geben.
Angaben über den Umfang der Unterlagen sind
im Techn. Anhang.

2unvollständige Gesuche und unfachgemässe
Pläne werden zurückgewiesen.

3Muss für die Erstellung einer Anschluss-
leitung Staatsstrassengebiet beansprucht
werden, ist hiefür die Bevrilligung beim
zuständigen Kreisingenieur des kantonalen
Strasseninspektorates einzuholen.

T

)r

-l*werden bestehende Gebäude während des Baus
eines öffentlichen Kanals an diesen ange:
schlossen, und erfolgt der Anschluss unter
Aufsicht der für den Kanalbau bestellten
Bauleitung, so kann vom Elnreichen der in
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Art. 31 genannten Planvorlage abgesehen wer-
den, sofern nicht gleichzeitig andere wesent-
liche Aenderungen an der privaten Abwasser-
anlage vorgenommen werden. Es müssen jedoch
Ausführungspläne abgegeben werden.
2rür dr" blosse Ausschalten bestehender Ein-
zelreinigungsanlagen (2.8. Klärgruben) und
allfäIliger Anpassungen der privaten Abwas-
seranlagen an die Schwemmkanalisation unter
der Aufsicht des Gemeinderates ist keine
Planvorlage gemäss Art. 31 erforderlich. Der
cemeinderat kann jedoch das Einreichen von
Ausführungsplänen verlangen.

Art. 33

Steht der Ausführung des Anschlusses nichts
entgegen, so erteilt der Gemeinderat die
Anschlussbewilligung und gibt einen greneh-
migten Plansatz an den Bauherrn zurück.

Art. 34

Vor Erteilung der Bewilligung darf mit den
Bauarbeiten nicht begonnen werden.

Art. 35

Von den genehmigten Plänen darf nicht abge-
wichen werden.

Für jede Aenderung ist unaufgefordert eine neue
Planvorlage einzureichen, es sei denn, der Ge-
meinderat begnüge sich bei geringfügigen Aende-
rungen ausdrücklich mit dem Einreichen der Aus-
führunqspläne.

Art. 36

Für jede Aenderung in der Benützung der Ab-
wasseranlagen, die auf Menge und Beschaffen-
heit der Abwässer einen Einfluss hat, na-
mentlich bei gewerblichen und industriellen
Betrieben, ist vorgängig beim Gemeinderat
eine Bewilligung einzuholen.

Ausschaltung der
K1ärgruben

Anschlus sbewilligung

Baubeginn

Proj ektänderungen

Benüt z unq sänderung

'0
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Geltungsdauer der
Bewilligung
Verfall

Verfall bei Neu-
oder Umbau eines
Gebäudes

Abnahme der An-
laqe
Baukontrolle

Eindeckung

Vorschri ftswidrige
Anlageteile

Inbetriebnahme

Ausführungs-
p1äne

Mitwirkung des Art. 39
Bauherrn und des
Unternehmers

Art.37
lDie erteilte Bewitligung erlischt nach Ab-
lauf von zwei Jahren, wenn inzwischen mit der
Ausführung der Anlage nicht begonnen \^rorden ist.
2wi.d diu Abwasseranlage im zusannenhang mit
dem Neu- oder Umbau eines Gebäudes erstellt
oder geändert, so erlischt die Anschlussbe-
willigung gleichzeitig nit der entsprechenden
baupolizeilichen Bewilligung.

IV. Kontrolle und Haftunq

Art.38
'I
-Leitungen und Einrichtungen sind nach ihrer
Fertigstellung der zuständigen Behörde zur
Kontrolle anzurnelden. Die Kontrolle ist bis
spätestens zvrei Arbeitstage nach der Anmel-
dung durchzuführen.
)-Anlageteile, die unterirdisch zu liegen kom-
men, dürfen erst eingedeckt werden, nachdem
Kontrolle und Einmessung stattgefunden haben.
3Der Gemeinderat lässt di-e vollendeten Anl-a-
gen prüfen und verfügt die Anpassung vor-
schriftwidriger Teile.
'̂Die Anlagen dürfen erst definitiv in Betrieb
gesetzt werden, nachdem die behördllche Kon-
tro11e ergeben hat, dass sie richtig ausge-
führt sind und zweckentsprechend funktionieren.
R'Stirunt die Ausführung mit den Projektplänen
nicht überein, so sj-nd dem Gemeinderat nach Ab-
nahme der Kanalj-sationsanlage Ausführungspläne
im Doppel einzureichen.

f'r'

$i

Für die Kontrolle bei Abnahme neuer oder ge-
änderter Abwasseranlagen sind vom Bauherrn
resp. seinem Unternehmer die erforderlichen
Arbeiter, Geräte und Materialien unentgelt-
lich zur Verfügung zu stellen.
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Art. 41 Haftpflicht
'I

'Die Prüfung und die Kontrolle der Anlagen Private Haftung
durch das Kontrollorgan entbindet weder den
Unternehmer noch den Bauleiter oder Bauherrn bzw.
Grundeigentümer von der eigenen Verantwortung'
die sie für die Ausfühiung, den Betrieb und den
Unterhalt der Anlage tragen.
2Aur der behördtichen Mitwj-rkung kann keine Behördliche
über die gesetzliche Haftpfl-icht hinausgehen- Haftung
de VeranLvrortlichkeit abgeleitet werden.

ArL. 42 Schadenhaftung

Für Schäden, die lnfolge mangelhafter Erstel-
lung, ungenügenden Funktionierens oder mangel-
haften Betriebs und Unterhalts privater Abwas-
seranlagen an solchen im Eigentum der Gemeinde ent-
stehen, haftet der Grundeigenti.imer und der Fehlbare
auch wenn kein Verschulden vorliegt (Kausalhaftpflicht) .

V. Bau und Betrieb der pri rza f en ALrwa sseran 1 aoen

Art.40
1oi" B.hörden sind befugt, die privaten Abwas-
seranlagen jederzeit zu kontrollieren oder kon-
trollieren zu lassen und die Behebung von Miss-
ständen anzuordnen.
)-Den Kontrollorqanen ist der ungehinderte zu-
tritt zu den Anlagen zu gestatten.

Art. 43

1*Die privaten Abwasseranlagen sind durch
ausgewiesene Fachleute zu erstellen.
2Die ce."irrde kann die Anschlussleitungen im
öffentlichen Grund auf Kosten des Grundeigen-
ttimers durch ihre Organe oder Dritte ausführen
lassen.

Betriebskontrol Ie

Kont ro I lbefuqni s

zutrittsrecht

Fachmännische
AusTffiruns

Getrennte Grund-
stückentwäs serung
Einzelanschluss

Art.44
IJ"d"r Grundstück ist für sich und ohne Benüt-
zung von fremdem Grund zu entwässern. Ausnah-
men sind nur in besonderen FäIlen mit Bewil-
ligung des Gemeinderates zulässig.
')-Bei der Teilung von Grundstücken kann der Ge- Grundstückteilung
meinderat anordnen, dass die Abvrasseranlagen der
neugebildeten Parzellen dieser Vorschrift anzu-
passen sind, sofern die Rechtsverhältnisse nicht
gemäss Art. 45 befriedigend geregelt vrerden.
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Kollektlvan-
schlüsse
üIEEEiETzuns und
Durchl e i tung s re cht

Gemeinschafts-
anschluss

Quartierplan-
verfahren

Technischer Anhang Art. 46

Materialien

Zulassung

Allgemeine Bau- Art. 48
vorschriften

Art.45
1-Wird für mehrere Grundstücke eine gemein-
same Anschlussleitung bewilligt oder wird
die Durchleitung durch fremden Grund gestat-
tet, so haben die Beteiligten vor Baubeginn
die gegenseitigen Rechte und Pflichten (Durch-
leitung, Erstellung, Unterhalt, finanzielle
Leistungen usw. zu regeln und durch Eintrag
der notwendigen Dienstbarkeiten (Baurecht usw.)
im Grundbuch zu sichern. Hierüber ist dem
Gemeinderat das Zeugnis des Grundbuchamtes
vorzulegen.
)-Sofern es die VerhäItnisse als zweckmässig
erscheinen lassen, kann der Gemeinderat die ge-
meinsame Entwässerung von Grundstücken ver-
langen.
3Die Erstellunq gemeinsamer Kanalisationen
im Quartierplanverfahren bleibt vorbehalten.

Der Gemeinderat erlässt in zusannenarbeit mit
dem Amt für Gewässerschutz und Wasserbau einen
Technischen Anhang als Ergänzung zu dieser Ver-
ordnung. Der Anhang enthält technische Vor-
schriften über die Anlage, Dimenslonierung und
Erstellung von Leitungen für dle Grundstückent-
wässerung sowie der zugehörigen Kontroll-schäch-
te, Schlamrnsammler, Putz- und Spülstutzen sowie
über den Umfang der Gesuchsunterlagen.

Art. 47
'I
-Für a1le Abwasseranlagen dürfen nur geeig-
nete und qualitativ einwandfreie Materialien
verl^/endet werden. Der Gemeinderat erklärt die
Zulassungsempfehlungren der Interkommunalen
Prüfstelle (IKP) c/o Tiefbauamt der Stadt Zijrlch
oder des Verbandes Schweiz. Abwasserfachleute
(VSA) als Voraussetzung für die Zulassung von
Entwässerungsgegenständen. Für neue Materialien
kann ej-n arntlicher Prüftest verlangt werden.

6',,

0',

Soweit diese Verordnung oder der zugehöri-
ge technische Anhang nichts anderes vor-
schreiben, sind die Richtlinien des VSA für
die Entwässerung von Liegenschaften mass-
gebend.

VEETETEI=ETTii""
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Art.49

vergleiche Technischer Anhang

Art.50
'I-Aus tieferliegenden Räumen, die nicht mit
natürlichem Gefä1le entv/ässert werden können,
sind die Abwässer durch Punpen der Kanalisa-
tlon zuzuführen. Die Druckleituug ist dabei
über die maximale Rückstauhöhe des öffentli-
chen Kanals zu führen. AlIe Abvrässer, die mit
natürlichem GefälIe abgeleitet werden können,
sind direkt der Kanalisation zuzuleiten.
)-rnjektoren sind nicht zulässig.

Art. 51
'I-Jede Entwässerungsanlage innerhalb eines
Gebäudes ist bis über Dach zu entlüften. Je-
des Ausströrnen von Kanalgas in Wohn- und
Arbeitsräume sowie Lichtschächte ist zu ver-
hindern.
t-AIle an die Entwässerungsanlage angeschlos-
senen Ej-nrichtungen (WC, Pissoirs, Bidets'
Inlaschbecken usw. ) müssen mit einem wirksa-
men Geruchsverschluss versehen sei-n.

Art.52
lAn di" öffentliche Kanalisation dürfen nur
Aborte und Pissoirs mit WasserspüIung ange-
schlossen werden.
2rn Neubauten sind die Klosetts mit spül-
kästen zu versehen. In bestehenden Gebäuden
sind Spülkästen bei Aenderungen oder Erneue-
rungen der sanitären Anlagen einzubauen.

Art.53

Der Ej-nbau von Vorrichtungen zur Beigabe von
zerkleinertem Kehricht (Küchenabfallzerkleine-
rer usw.) in clie Kanalisation ist untersagt.

Konstruktive
Grundsätze

Entwässerung tief-
lieqender Räume
Grundsatz

Inj ektoren

Entlüftungf
Geruchsverschl-us s
Entlüftung

Geruchsverschlus s

Spül-klosetts

Wasserspülung

Spülkasten

Kehricht-
zerkleinerunq
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Verbindung von
Frisch- und Ab-
wass#Täitrmgen
Vertrot

Dampf und Heiss-
wasser

Unterhalt und
Reinigung 

-Unterhaltspflicht

Einzelre inigungs -
anlagen

Schlammsammler,
Minera l-ö1 abs che ider

Oeffentlicher
Reinigung sdienst

Pumpen, Boden-
abläufe mit Rück-
s tauver schl üs sen

Art. 54

lJede unmittelbare Verbindung von V,Iasserver-
sorgungsleitungen mit Abwasseranlagen ist un-
tersagt.
2Im besonderen dürfen Dampfanlagen und Dampf-
wasserleitungen, Entleerungsleitungen von Hei-
zungen usw. nicht direkt an Abwasserleitungen
angeschlossen werden.

Vf. Unterhalt und Reinigung

Art.55
'I
-A11e privaten Abwasseranlagen müssen von
den jeweiligen Eigentümern in gutem, funk-
tionstüchtigem zustand gehalten werden. Sie
sind nach Bedarf gründlich durchzuspüIen und
zu reinigen. Als Empfehlung gilt: Anschluss-
leitungen von Einfamilienhäusern sind minde-
stens alle zwei Jahre einmal, solche von Mehr-
familienhäusern mindestens einmal pro Jahr
durchzuspü1en.
)-Klärgruben* sind jährlich mindestens ein-
mal bis auf einen Fünftel des Inhalts zu ent-
feeren und zu reinigen. Sie sind anschl.ies-
send wi-eder mit Frischwasser aufzufüllen.

Biologische Einzelreinigungsanlagen sind ge-
mäss besonderen Bestimmungen zu unterhalten.
?-Schlammsamml-er und Mineralöl-abscheider
sind regelmässig zu kontrollieren und nach
Bedarf zu entleeren. Das Abscheidegut ist
nach Anordnung der Behörden auf unschädlj-che
Weise (entwässert, in geordnete Deponie) zu
beseitigen. Es darf unter keinen Umständen
in die Kanalisation oder in ober- oder unter-
irdische Gewässer abgel-assen werden.
A'Auf Verlangen des Grundeigentümers resp.
der Leitunqsberechtigten kann die Reinigung
privater Abwasseranlagen" durch die Gemeinde
auf Kosten des Grundeigenti.imers resp. des
Leitungsberechtigten erfolgen.
q-Pumpen und Bodenabl-äufe mit Rückstauver-
schlüssen sind durch die Eigentümer in kur-
zen zeitabständen auf ihre Funktionstüchtig-
keit zu überprüfen und ständigr zu warten.

o"

$i "

*) (Gruben mit Ueberlauf)
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c. Schluss-, Uebergangs- und Strafbestimmunqen

Art.56

Die Bundesgesetzgebung über den Gewässerschutz.
die kantonale Gewässerschutzgesetzgebung sowie
die Anordnungen der kantonalen Behörden bleiben
vorbehalten.

Art. 57

Der Gemeinderat kann bei Vorliegen besonderer
Verhältnisse Ausnahmen von den Vorschriften
dieser Verordnung gestatten, sofern diese nicht
die eidgenössische und kantonal-e Gewässerschutz-
gesetzgebung verletzen.

Der cemelnderat gibt von jeder Ausnahmebewilligung
dem Amt für Gewässerschutz und ialasserbau Kenntnis.

Art. 58
'|-Bestehende, im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Verordnung bereits an die öffentliche
Kanalisation angTeschlossene, private Abwasser-
anlagen können auf Zusehen hin im bisherigen
Zustand belassen werden, solange sie zu kei-
nen Missständen führen.
)-Bestehende Anlagen, die erst nach Inkraft-
setzung dieser Verordnung zum Anschluss qe-
lagen, sind den Vorschriften anzupassen. Sie
können indessen, wenn sie in gutem Zustand
sind, mit Bewilligung des Gemeinderates auf
Zusehen hin.- im bisherigen zustand belassen
werden, sofern sie wasserdicht sind, genügen-
de Siphonierung, Entlüftung und Spülungsmög-
lichkeit aufweisen und sich auch sonst keine
abwassertechnischen oder hygienischen Miss-
stände ergeben.
3Die vorschriften über die Erstellung des
Anschlusses und die Einführung der Schwemm-
kanalisation sind in jedem FaIl zu erfülIen.
L=Bei erheblichen Erweiterungen privater Ab-
wasseranlagen und eingreifenden Umbauten
von Gebäuden sind angeschlossene, vorschrifts-
widrige Anlagen anzupassen.

Vorbehalte eidg.
und kant. Rechte

Ausnahmebe-
Effifffdünqen

Bestehende Ab-
wasseranlagen
Beibehaltung

Anschluss alter
Anlagen

Umstellung auf
Schwemmkanal is ation

Anpassung bei
Umbauten

t{';
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Anpassungskosten 5Di. A.rpu="ungskosten gehen zulasten der
Grunde igentümer.

Vorsorgliche Art. 59
Anpassung

Gebühren

Grundsatz

Kanalisations-
gebühren

Ver\,raf tungs-
gebühren

Im Kana.Ij.sationsgebiet sind Abwasseranlagen
für Neubauten bereits nach den Vorschriften
dieser Verordnung auszuführen, auch wenn der
Anschluss an die öffentfiche Kanalisation noch
nicht erfol-gen kann.

Art. 60

'I

-Dj-e Grundeigentümer haben für die Benützung
der Gemeindekanal-isation und der zentral-en
Abwasserreinigungsanlage Gebühren zu entrich-
ten, auch wenn der Anschl-uss unter Mitbenüt-
zung privater Leitungen erfolgt.
t-Die Gemeinde erhebt gestützt auf die Be-
stimmungen von Abschnitt Vf des Einfühlungs-
gesetzes zum eidgenössischen Gewässerschutz-
gesetz vom B. Dezember 1974 folgende Ge-
bühren:

c'

- Anschl-ussgebühren (Art. 2 - I2 der Gebührenverordnung)
- Klärgebühren (Art.f3 - 18 der Gebührenverordnung)

3Für b.hötdl,iche Bemühungen i"n Anwendung
dieser Verordnung sj-nd angemessene Gebühren
nach Massgabe der regierungsrätlicherr Ver-
ordnung über die Gebühren der Gemeindebe-
hörde zu entrichten.

,t) -

Gebührenverordnung 4Die Gemeind.eversammlung erlässt in Er-
gänzung zur Abwasserverordnung eine se-
parate Gebührenverordnunq,

Rechtsmittel Art . 6l-

Gegen Beschlüsse des Gemeinderates kann
innert 20 Tagerr, vom Tag der Zustellung
an gerechnet, mit begründeter Eingabe inr
Doppel an den Bezirksrat rekurriert vrerden,
sofern nicht ein anderes Verfahren vorge-
schrieben ist.

Gegen Anordnungen der Verwaftung und von
Verwaltungsausschüssen (vgl-. Art. 3 Abs. 3)
kann innert einer Frist von 20 Tagen beim
Gemeinderat Einsprache erhoben werd.en.
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Art. 62

Die Uebertretung dieser Verordnung und be-
hördticher Anordnungen, die sich darauf stüt-
zen, wird mit Busse bestraft, sofern nicht
eine Bestrafung nach den einschlägigen Be-
stimmunqren der Gewässerschutzgesetzgebung des
Bundes und des Kantons erfolgt. Die Bestra-
fung aufgrund anderer kantonaler und eidgenös-
sischer Vorschriften bleibt vorbehalten.

Art.63

Diese Verordnung tritt nach Genehmigung
durch die Baudirektion in Kraft. Auf diesen
Zeitpunkt werden afl-e bisherigen damit in Wi-
derspruch stehenden Vorschriften, insbeson-
dere die bisherige Verordnung über Abwasser-
anlagen der Gemeinde Greifensee vom
30. Juni 1965 aufgehoben.

Strafbestim-
mungen

Inkrafttreten

\6)

Von der Gemeindeversammlunq genehmigt am:

Der GemeindePräsident :

Der Gemeindeschreiber :

Von der Baudirektion mit Verfügung Nr. 1734

genehmigt am: 6. August 1979

28. Juni 1979
/t'

(-fttrtzn'

/, z/*lzt

t0,



-24

Auszüge aus der eidg. und kant. Gewässerschutzgesetzgebung

L'l Eidq. Gewässerschutzqesetz vom 8 Oktober 1971-, Art. 18 Abs. 1

fm Bereiche der öffentlichen und der öffentl_ichen Zwecken die-
nend.en privaten Kanalisationen sind al_Ie Abwässer an diese an-
zuschliessen. Ausnahmsweise kann für Abwässer, die für die zen-
trale Reinigung nicht geeignet sind oder für die diese aus
and.eren wichtigen Gründen nicht angezeigt ist, die zuständige
kantonale Behörde besondere Arten der Behandlung und Ableitung
anordnen.

Lr7 emei-ne Gehräs verordn vom 19. Juni 19 2

Zum Bereich der öffentlichen und der öffentlichen Zwecken die-
nenden privaten Kanalisationen im Sinne von Art. 18 des Ge-
setzes gehören das durch das GKP abgegrenzte Gebiet sovrie
die ausserhal-b desselben bestehenden Bauten und Anlagen, so-
weit deren Anschluss an das Kanalj-sationsnetz zweckmässig und
zumutbar ist.

13] 5ant. Verordnung über den Gewässerschutz vom 22. Januar l-975,
tj 16 Abs. 1 (Landw. Abwässer) :

Die häuslichen Abwässer der zugehörigen Wohnbauten sind von
der Anschlusspflicht an eine Kanalisation nur dann ausge-
nonmen, wenn eine einwandfreie landwirtschaftliche Ver-
wertung gewährleistet ist.

f4] Eidg. Allgemeine Gewässerschutzverordnung vom 19. ;uni 1972,
Art.20:
1-Produktionsverfahren in Gewerbe und Industrie sind im Hin-
bl1ck auf die Abwasserbeseitigung so einzurichten, dass stoff- .<

und mengenmässig nöglichst wenig Abwasser anfällt. (-)+

)-Die },löglichkeiten der Wiederverwendung sowie der schadl-osen
Beseitigung von Abwasser ohne Bel-astung der Gewässer sind
auszuschöpfen. lJötigenfalls sind die verschiedenen bei der
Produktion anfallenden Abwässer getrennt zu erfassen.

,s'


